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Vernehmung zur Sache.
§ 69

(1) Der Zeuge ist zu veranlassen, das, was ihm von dem 
Gegenstände seiner Vernehmung bekannt ist, im Zusam
menhang anzugeben. Vor seiner Vernehmung ist dem Zeu
gen der Gegenstand der Untersuchung und die Person des 
Beschuldigten, sofern ein solcher vorhanden ist, zu be
zeichnen.

(2) Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aus
sage sowie zur Erforschung des Grundes, auf welchem, die 
Wissenschaft des Zeugen beruht, sind nötigenfalls weitere 
Fragen zu stellen.

Grundlose Zeugnis- und Eidesverweigerung.
§70

(1) Wird das Zeugnis oder die Eidesleistung ohne ge
setzlichen Grund verweigert, so ist der Zeuge in die durch 
die Weigerung verursachten Kosten sowie zu einer Ord
nungsstrafe in Geld und für den Fall, daß diese nicht bei
getrieben werden kann, zur Strafe der Haft bis zu sechs 
Wochen zu verurteilen.

(2) Auch kann zur Erzwingung des Zeugnisses die Haft 
angeordnet werden, jedoch nicht über die Zeit der Beendi
gung des Verfahrens in der Instanz, auch nicht über die 
Zeit von sechs Monaten, und bei Übertretungen nicht über 
die Zeit von sechs Wochen hinaus.

(3) Die Befugnis zu diesen Maßregeln steht auch dem 
Untersuchungsrichter, dem Amtsrichter im Vorverfahren, 
sowie dem beauftragten und ersuchten Richter zu.

(4) Sind die Maßregeln erschöpft, so können sie in dem
selben oder in einem anderen Verfahren, welches dieselbe 
Tat zum Gegenstände hat, nicht wiederholt werden.

Zeugengebühren.
§71

Jeder von dem Richter oder der Staatsanwaltschaft ge
ladene Zeuge hat nach Maßgabe der Gebührenordnung 
Anspruch auf Entschädigung aus der Staatskasse für Zeit-


